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RS UVS Steiermark 1994/08/03 99.2-
1/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.08.1994

Rechtssatz

Verfahrenshilfe im Sinne des § 51 a Abs 1 VStG ist durch den bloßen Umstand des Bestehens eines Bankkredites sowie

der monatlichen Rückzahlungsraten nicht gerechtfertigt (in concreto lagen die Voraussetzungen der Zuerkennung der

Verfahrenshilfe nicht vor, bei einem monatlichen Nettoeinkommen von S 15.300,--, dem Fehlen von Vermögen und

Sorgepflichten sowie bei einem Kredit über S 400.000,-- bei monatlicher Rückzahlung von S 5.000,--).

Schlagworte

Verfahrenshilfe Straßenverkehrsordnung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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